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Vorlage Nr.: 035/2026

Gegenstand der Vorlage
Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates
- Protokollierung mit KI-Unterstützung

Sachverhalt:
Die Geschäftsordnung des Gemeinderats der Gemeinde Hemmingen stammt in ihrer derzeit
gültigen Fassung vom 08.11.2016. Vor dem Hintergrund organisatorischer und technischer
Entwicklungen wurde eine Überarbeitung der Geschäftsordnung vorgenommen.

Die vorliegende Neufassung enthält zum einen redaktionelle Anpassungen, zum anderen
eine inhaltliche Ergänzung zur Unterstützung der Protokollführung durch den Einsatz von
künstlicher Intelligenz (KI).

Die redaktionellen Änderungen betreffen insbesondere sprachliche Präzisierungen, kleinere
strukturelle Anpassungen sowie Aktualisierungen einzelner Verweise. Diese Änderungen
dienen der besseren Verständlichkeit und Systematik der Geschäftsordnung, ohne die
bisherigen Verfahrensgrundsätze wesentlich zu verändern.

Eine inhaltliche Neuerung stellt der neu eingefügte § 32a „Elektronische Aufzeichnung zur
Unterstützung der Protokollführung“ dar. Dieser schafft die Möglichkeit, Sitzungen des
Gemeinderats mittels Audioaufzeichnung zu dokumentieren und diese Aufzeichnungen für
die automatisierte Erstellung eines Protokollentwurfs durch eine KI-gestützte
Protokollierungssoftware zu nutzen.

Die KI dient hierbei ausschließlich als technische Unterstützung bei der Erstellung eines
Protokollentwurfs. Die Verantwortung für Inhalt und Richtigkeit der Niederschrift verbleibt
weiterhin bei den nach § 38 Gemeindeordnung verantwortlichen Personen (Vorsitzender,
Schriftführer und unterzeichnende Gemeinderäte). Der durch die Software erzeugte Entwurf
wird vor der Freigabe durch den Schriftführer geprüft und bei Bedarf korrigiert.

Besonderes Augenmerk wurde auf den Schutz sensibler Sitzungsinhalte und die Wahrung
der digitalen Souveränität der Gemeinde gelegt. Die eingesetzte KI-Lösung wird vollständig
auf einem Server innerhalb der kommunalen IT-Infrastruktur betrieben. Eine Verarbeitung
von Daten durch externe Cloud-Dienste oder Dritte erfolgt nicht. Sämtliche
Audioaufzeichnungen und Transkripte verbleiben damit innerhalb der Verwaltung.

Darüber hinaus wird geregelt, dass die Aufzeichnungen und daraus erzeugten Transkripte
ausschließlich zur Erstellung der Niederschrift verwendet werden dürfen und nach
Feststellung der Niederschrift durch den Gemeinderat datenschutzkonform zu löschen sind.
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Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Geschäftsordnung.

Finanzierung:

Letzte Beratung:
GR 18.11.2016

Anlagenverzeichnis:
Geschäftsordnung mit Synopse


